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Option 1: festes Schulgeld 

(gültig ab 01.08.2023) 

 

1. Kind  195,00 EUR pro Monat 

2. Kind 50% Rabatt 97,50 EUR pro Monat 

3. Kind 80% Rabatt 39,00 EUR pro Monat 

ab 4. Kind 100% Rabatt frei 

Schulgeld für eine Familie mit 1 Kind an der Schule 195,00 EUR pro Monat 

Schulgeld für eine Familie mit 2 Kindern an der Schule 292,50 EUR pro Monat 

Schulgeld für eine Familie mit 3 und mehr Kindern an der Schule 331,50 EUR pro Monat 

 

 Die Höhe des festen Schulgeldes wird jährlich zu Beginn eines neuen Schuljahres angepasst, wobei sich 
die Höhe der Anpassung an dem vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg ermittelten 
Verbraucherpreisindex und an den Vorgaben des Kultusministeriums Baden-Württemberg orientiert. 

 Bei Option 1 werden zusätzlich  zum festen Schulgeld ein monatlicher Mitgliedsbeitrag (siehe separate 
Mitgliedsbeitragsordnung) und ein einmaliger Baubeitrag bei Aufnahme des Kindes (siehe Kapitel 6 
dieser Beitragsordnung) erhoben. 

 
 
 

Option 2: Schulgeld auf der Basis des Haushaltsnettoeinkommens (HNEK) 

(gültig seit 01.08.2019) 

 

1. Kind  5 % vom HNEK 

2. Kind  4,5 % vom HNEK 

3. Kind  4 % vom HNEK 

ab 4. Kind  frei 

Schulgeld für eine Familie mit 1 Kind an der Schule 5 % vom HNEK 

Schulgeld für eine Familie mit 2 Kindern an der Schule 9,5 % vom HNEK 

Schulgeld für eine Familie mit 3 und mehr Kindern an der Schule 13,5 % vom HNEK 

 

 Bei Option 2 sind Mitgliedsbeitrag und Baubeitrag (bei Neuaufnahmen) im Schulgeld enthalten. 


